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Fachspezifische Studienordnung 
für das lehramtsbezogene Masterstudium im Fach 

„Französisch“ (für das Lehramt an beruflichen 

Schulen)  
 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 24. Oktober 

2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-

Universität zu Berlin Nr. 47/2013 vom 28. Oktober 

2013) hat der Fakultätsrat der Philosophischen 

Fakultät II am 15. April 2015 die folgende 

Studienordnung erlassen*: 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Beginn des Studiums 

§ 3 Ziele des Studiums 

§ 4 Module des Zweiten Faches 

§ 5 Masterarbeit 

§ 6 Module des überfachlichen 

Wahlpflichtbereichs für andere 

Masterstudiengänge 

§ 7 In-Kraft-Treten 

 

Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan  

Anlage 3: Spezielle Arbeitsleistungen 

 

 

 
§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Studienordnung enthält die fachspezifischen 

Regelungen für das lehramtsbezogene Master-

studium im Fach Französisch (für das Lehramt an 

beruflichen Schulen). Sie gilt in Verbindung mit der 

fachspezifischen Prüfungsordnung für das lehr-

amtsbezogene Masterstudium im Fach Französisch 

(für das Lehramt an beruflichen Schulen), der 

Studien- und Prüfungsordnung der Studienanteile 

Bildungswissenschaften und Sprachbildung sowie 

der Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung 

von Zulassung, Studium und Prüfung (ZSP-HU) in 

ihren jeweils geltenden Fassungen. 

 

§ 2 Beginn des Studiums 

Das Studium kann zum Wintersemester aufge-

nommen werden.  

 

§ 3 Ziele des Studiums 

(1) Das lehramtsbezogene Masterstudium im Fach 

Französisch zielt auf die fachwissenschaftliche und 

fachdidaktische Berufsqualifikation.  

Aufbauend auf einem ersten berufsqualifizierenden 

Bachelorstudiengang mit einem beruflichen Fach 

und dem Fach Französisch erwerben die Studentin-

                                                           
* 

 Die Universitätsleitung hat die Studienordnung am  

    20. Juli 2015 bestätigt. 
 

nen und Studenten theoretische, methodische und 

praktische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

zur Planung und Strukturierung von Lehr- und 

Lernprozessen im Französischunterricht. 

Die professionsorientierten literatur- und sprach-

wissenschaftlichen Studien zielen auf die Vertiefung 

und Erweiterung der Kenntnisse frankophoner 

Arbeitsfelder, den Erwerb fachspezifischer Termi-

nologien und die Reflexion und Weiterentwicklung 

methodischer Fertigkeiten. Die Studentinnen und 

Studenten entwickeln theoretische und methodi-

sche Kenntnisse und Fähigkeiten, um sprachliche 

Strukturen, kommunikative Prozesse und literari-

sche Texte im Kontext kultur- und medienhistori-

scher sowie genderspezifischer Zusammenhänge 

wissenschaftlich fundiert zu analysieren, zu kom-

mentieren und im Hinblick auf kompetenzorien-

tierte Lehr- und Lernprozesse im Französischunter-

richt zu reflektieren.  

Die fachdidaktischen Studien umfassen im Praxis-

semester schulpraktische Studien; sie setzen in 

den Stand, unter besonderer Berücksichtigung 

heterogener Lernvoraussetzungen Unterrichtsziele 

auf fachwissenschaftlicher Grundlage zu definieren, 

Unterrichtsgegenstände reflektiert auszuwählen 

und zu gestalten, zielgerichtet Unterrichtsverfahren 

zu entwickeln und praktisch zu erproben und 

eigenverantwortete sowie beobachtete Unterrichts-

praxis theoriegeleitet zu reflektieren. Die Studen-

tinnen und Studenten erwerben grundlegende 

Kenntnisse und Fertigkeiten für inklusiven Fremd-

sprachenunterricht sowie in der Diagnose von 

Lernständen und Lernverläufen. Darüber hinaus 

erwerben die Studentinnen und Studenten fachdi-

daktisches Professionswissen, indem sie Lehr- und 

Lernmaterialien sowie Lernarrangements für den 

Französischunterricht unter Einschluss bilingualer 

Lernangebote analysieren und reflektieren, sich 

selbständig mit fachdidaktischen Konzeptionen 

auseinandersetzen und auf diese Weise ihre Kennt-

nisse fachdidaktischer Theorien und Forschungen 

erweitern und vertiefen.  

Die Absolventinnen und Absolventen des Studien-

gangs verfügen über jenen Grad an sprachlicher 

Kompetenz, der es erlaubt, die Zielsprache in kom-

plexer Weise lernstandsadäquat und gegenstands-

angemessen im Unterricht einzusetzen. Darüber 

hinaus sind sie in der Lage, in unterschiedlichen 

Kontexten in mündlichem und schriftlichem Modus 

adäquat zu handeln. Sie entwickeln Bewusstheit für 

individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit 

sowie die Veränderung von Sprachen und die 

Bedeutung dieser Phänomene für das eigene 

sprachliche Handeln und für die Ziele des Fremd-

sprachenunterrichts.  
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Durch das Studium in frei wählbaren Lehrangebo-

ten erhalten die Studentinnen und Studenten die 

Möglichkeit zu einer professionsbezogenen Erwei-

terung ihrer Fachstudien. Indem sie Einblicke in 

Themenfelder, Arbeits- und Erkenntnisweisen 

anderer Fächer bzw. in fachbezogene Anwen-

dungsgebiete erhalten, entwickeln sie ein reflek-

tiertes Verständnis für die Bedeutung von Wissen-

schaft für Grundlagen- und spezifische Anwen-

dungskontexte.  

Die Studentinnen und Studenten entwickeln im 

Laufe ihres Studiums eine reflektierte Grundhal-

tung zum Lehrberuf im Horizont fachlicher, institu-

tioneller und gesellschaftlicher Zusammenhänge. 

 

(2) Der erfolgreiche Abschluss des Studiums quali-

fiziert zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 

beruflichen Schulen mit dem Fach Französisch. 

 

§ 4 Module des Zweiten Faches 

Das Zweite Fach Französisch beinhaltet folgende 

Module im Umfang von insgesamt 42 LP: 

 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik 
 

Modul 2: Sprach- und Literatur-/ 

Kulturwissenschaft 

    11 LP 

 

Modul 4: Sprachpraxis 

    9 LP 

 

Modul 5: Planung, Durchführung und Reflexion 

von Französischunterricht 

(Schulpraktikum) 

    12 LP 

 

Modul 6: Aufbaumodul Fachdidaktik  

    5 LP 

 

Modul 7: Transfermodul Fachdidaktik  

    5 LP 

 

§ 5 Masterarbeit 

Wird das Thema der Masterarbeit gemäß § 76 

Abs. 5 ZSP-HU dem Fach Französisch als Zweitem 

Fach entnommen, ist das Modul 8 zu absolvieren. 

 

Modul 8: Masterarbeit 
15 LP 

 

§ 6 Module des überfachlichen 
Wahlpflichtbereichs für andere 
Masterstudiengänge 

Das Fach Französisch bietet folgendes Modul für 

den überfachlichen Wahlpflichtbereich anderer 

Masterstudiengänge an: 

 

Modul 9: Sprache, Literatur, Kultur und 

fremdsprachliche Bildung: 

Perspektiven des Weltverstehens 

          5 LP

§ 7   In-Kraft-Treten 

 

(1) Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Diese Studienordnung gilt für alle Studentinnen 

und Studenten, die ihr Studium nach dem In-Kraft-

Treten dieser Studienordnung aufnehmen oder 

nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 

Studienfachwechsel fortsetzen. 

 

(3) Für Studentinnen und Studenten, die ihr 

Studium vor dem In-Kraft-Treten dieser Studien-

ordnung aufgenommen oder nach einem Hoch-

schul-, Studiengangs- oder Studienfachwechsel 

fortgesetzt haben, gilt die Fachübergreifende 

Studienordnung für das Masterstudium für das 

Lehramt (120 Studienpunkte) vom 9. Januar 2007 

(Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin Nr. 99/2007), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 30. August 2011 (Amtliches Mittei-

lungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 

Nr. 49/2011), in Verbindung mit der fachspezifi-

schen Anlage des Faches Französisch vom 

19. Dezember 2007 zur Fachübergreifenden Studi-

enordnung für das Masterstudium für das Lehramt 

(Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin Nr. 112/2007), zuletzt geändert 

durch Satzung vom 3. November 2008 (Amtliches 

Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 

Nr. 61/2008), übergangsweise fort. Ab dem 

Wintersemester 2016/17 können sie alternativ 

diese Studienordnung einschließlich der zugehöri-

gen Prüfungsordnung wählen. Die Wahl muss 

schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro erklärt 

werden und ist unwiderruflich. § 1 Satz 2 bleibt 

unberührt. Mit Ablauf des 30. September 2018 tritt 

die fachspezifische Anlage des Faches Französisch 

vom 19. Dezember 2007 zur Fachübergreifenden 

Studienordnung für das Masterstudium für das 

Lehramt, zuletzt geändert durch Satzung vom 03. 

November 2008 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 61/2008), außer 

Kraft. Das Studium wird dann auch von den in 

Satz 1 benannten Studentinnen und Studenten 

nach dieser Studienordnung fortgeführt. Bisherige 

Leistungen werden entsprechend § 110 ZSP-HU 

berücksichtigt. 

 

(4) Die in Abs. 3 festgelegte Frist kann im Einzelfall 

aufgrund besonderer persönlicher Lebensumstände 

der Studentin oder des Studenten verlängert 

werden. Die Entscheidung trifft der für das Erste 

Fach zuständige Prüfungsausschuss auf schrift-

lichen Antrag. In diesen Fällen behält die fachspe-

zifische Anlage des Faches Französisch vom 19. 

Dezember 2007 zur Fachübergreifenden Studien-

ordnung für das Masterstudium für das Lehramt, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 3. November 

2008 (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-

Universität zu Berlin Nr. 61/2008), ihre Gültigkeit 

bis zum Ende der Fristverlängerung. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Modul 2: Sprach- und Literatur-/Kulturwissenschaft [FRZ-LingLit] 

[FW 2] 

Leistungspunkte: 11 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten können, aufbauend auf den erworbenen Methodenkompetenzen, literatur-/kultur- 

und sprachwissenschaftliche Fragestellungen eigenständig bearbeiten, darstellen und bewerten.  

Insbesondere  

 sind die Studentinnen und Studenten mit zentralen sprachwissenschaftlichen Theorien und Methoden 

vertraut. Sie sind in der Lage, fremdsprachige Daten mittels Verfahren aus unterschiedlichen 

sprachwissenschaftlichen Gebieten zu analysieren und zu reflektieren.  

 sind die Studentinnen und Studenten mit zentralen Theorien und Methoden der Literatur- und 

Kulturwissenschaft vertraut und erkennen auf deren Grundlage genrespezifische Merkmale und 

ästhetische Verfahren. Sie sind in der Lage, komplexe literarische Texte und Prozesse zu analysieren und 

zu reflektieren.  

Die Studentinnen und Studenten sind in der Lage, fachwissenschaftliche Argumentationen zu strukturieren und 

diese in angemessener mündlicher wie schriftlicher Form zu präsentieren.  

Die Studentinnen und Studenten sind zudem in der Lage, fachwissenschaftliche Gegenstände und Methoden im 

Hinblick auf Professionalisierungsprozesse zu reflektieren und zu nutzen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

Leistungspunkte und 

Voraussetzung für 

deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Seminar (SE) 

 

 

2 SWS 

90 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

65 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

3 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (2 LP) 

sowie 

Arbeitsleistungen im 

Umfang von 1 LP 

gem. Anlage 3 

 

Seminar zur Sprachwissenschaft 

Mit Blick auf die Belange der Lehrkräfte-

bildung erarbeiten die Studentinnen und 

Studenten Fragestellungen aus ausgewählten 

sprachwissenschaftlichen Gebieten, z. B. aus 

der Zweitspracherwerbsforschung, der 

Mehrsprachigkeitsforschung, der Text-

linguistik, der Variations-/Varietätenlinguistik, 

der Soziolinguistik, der funktionalen Linguistik 

und/oder der (kontrastiven) Systemlinguistik. 

Seminar (SE) 

 

 

2 SWS 

90 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

65 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

3 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (2 LP) 

sowie 

Arbeitsleistungen im 

Umfang von 1 LP 

gem. Anlage 3 

 

Seminar zur Literatur- und Kulturwissenschaft 

Mit Blick auf die Belange der 

Lehrkräftebildung untersuchen und deuten die 

Studentinnen und Studenten literarisch-

ästhetische Texte aus unterschiedlichen 

Epochen und Medien und setzen diese 

synchron und diachron zu ihren jeweiligen 

soziokulturellen Kontexten in Beziehung. Sie 

reflektieren die Spezifika und Differenzen 

unterschiedlicher Genres und Textsorten 

sowie inter- und transmediale Prozesse. 

Seminar (SE) 

 

 

2 SWS 

90 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

65 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

3 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (2 LP) 

sowie 

Arbeitsleistungen im 

Umfang von 1 LP 

gem. Anlage 3 

 

Zu belegen ist je nach Angebot der Institute 

ein weiteres der oben angegebenen Seminare 

mit ergänzenden Themen. 
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Modulabschluss-

prüfung 

60 Stunden 

 

2 LP: Bestehen 

 

Mündliche Prüfung (ca. 45 Minuten),  

die zu gleichen Teilen aus Sprachwissenschaft 

sowie Literatur- und Kulturwissenschaft 

besteht. Die Prüfung eines dieser Teile erfolgt 

in der Fremdsprache. 

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester  2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Modul 4: Sprachpraxis [FRZ-SPX] 

[FW 2]  

Leistungspunkte: 9 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten erwerben komplexe fremdsprachliche Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, auf 

anspruchsvollem Niveau in der Fremdsprache in verschiedenen Kommunikationsmodi (schriftlich, mündlich, 

multimodal) zu handeln. 

Aufbauend auf anwendungsbereiten Kenntnissen und Fähigkeiten in der Fremdsprache erweitern die 

Studentinnen und Studenten ihre fremdsprachliche Kompetenz unter Berücksichtigung der Bedingungen und 

Anforderungen von schulischen Lehr- und Lernkontexten; dazu gehören auch Anforderungen des inklusiven 

Fremdsprachenunterrichts.  

Die Studentinnen und Studenten 

 vertiefen und erweitern die Fähigkeit, ein breites Spektrum anspruchsvoller mündlicher und schriftlicher 

sowie multimodaler Texte zu verstehen und zu analysieren; 

 sind in der Lage, verschiedene für den schulischen Kontext relevante Texte unter Einhaltung von 

Textsortenkonventionen zu produzieren;  

 verfügen über die Fähigkeit, das Sprachniveau von Lernenden zu analysieren und ihren eigenen 

Sprachgebrauch adressaten- und situationsgerecht zu gestalten; 

 verfügen über die Fähigkeit zur Reflexion über ihr sprachliches Handeln;  

 verfügen über überfachliche methodische und soziale Kompetenzen wie Präsentieren, mediengestütztes 

Recherchieren, Team- und Organisationsfähigkeit. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

Leistungspunkte und 

Voraussetzung für 

deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Übung (UE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Fremdsprache im Unterricht 

Weiterentwicklung der fremdsprachlichen 

Kompetenzen bei der (vorwiegend 

mündlichen) Verwendung von Fach- und 

Unterrichtssprache 

 

Übung (UE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Produktion und Analyse fremdsprachiger 

Texte 

Festigung und Ausbau der schriftsprachlichen 

Kompetenzen sowie der Fähigkeit, (Lerner-) 

Texte im Hinblick auf Textsortenspezifik zu 

analysieren 

 

Übung (UE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Texte und Medien 

Analyse, Interpretation und Produktion von 

mündlichen, schriftlichen sowie multimodalen 

Texten unter Beachtung von 

Textsortenkonventionen sowie Bearbeitung 

solcher Texte im Hinblick auf ihre 

Verwendung in Lehr- und Lernkontexten  
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Übung (UE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Zu belegen ist je nach Angebot 

eine weitere Übung mit ergänzenden Inhalten 

der oben genannten Übungsthemen 

oder 

eine weitere für das Zweitfach ausgewiesene 

Übung mit ergänzenden Themen.  

 

Modulabschluss-

prüfung 

30 Stunden 

 

1 LP: Bestehen 

 

 

Klausur (120 Minuten)  

oder  

Mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester  2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Modul 5: Planung, Durchführung und Reflexion von Französischunterricht 

(Schulpraktikum) [FRZ-SPR] 

[FD 2] 

Leistungspunkte: 12 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten lernen, Fachunterricht und ggf. fächerverbindenden Unterricht theoriegeleitet 

unter Beachtung aktueller fachdidaktischer und fachlicher Erkenntnisse sowie curricularer Vorgaben und 

inklusiver Ansätze zu konzipieren. Sie erproben ihr praktisches Handeln unter Anleitung am Lernort Schule und 

erfahren sich als Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit. Sie analysieren und reflektieren kriteriengeleitet den 

Unterricht und ziehen Schlussfolgerungen für zukünftige Unterrichtsplanungen. Sie nehmen am Schulleben teil 

und gestalten dieses mit. 

Die Studentinnen und Studenten erwerben Kompetenzen 

 in der begründeten Auswahl und Darstellung von pädagogischen und didaktischen Zielsetzungen auf 

unterschiedlichen Planungsebenen im Fremdsprachenunterricht, auch unter den Bedingungen der 

Inklusion; 

 in der Planung und Gestaltung von Fremdsprachenunterricht (Phasen, Stunden, Sequenzen) mit 

unterschiedlichen Kompetenz- und Anforderungsbereichen; 

 in der Planung und Gestaltung von Lernumgebungen, die selbstgesteuertes, kooperatives Lernen im 

Fremdsprachenunterricht ermöglichen (exemplarisch); 

 in der Analyse, Reflexion und Evaluation eigenen und fremden Fremdsprachenunterrichts und darauf 

bezogener Lernprozesse. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

Leistungspunkte 

und Voraussetzung 

für deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Seminar (SE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung  

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Vorbereitung des Schulpraktikums 

 selbständige Erarbeitung 

fachdidaktischer Themen und ihre 

(auch medial gestützte) Präsentation  

 Analyse und (Weiter-)Entwicklung von 

Unterrichtsmaterialien 

 kooperative und eigenständige Planung 

von Unterrichtseinheiten unter 

Bezugnahme auf didaktische 

Unterrichtsmodelle und unter 

Berücksichtigung zentraler 

Kontextfaktoren von Unterricht 
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Schulpraktikum 

(SPR) 

 

210 Stunden:  

115 Stunden  

Präsenzzeit in der 

Schule an 

mindestens drei 

Tagen pro Woche, 

95 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitungszeit  

 

7 LP:  

mindestens 16 

Unterrichtsstunden 

mit eigener 

Unterrichtstätigkeit, 

davon mind. 9 voll-

ständige Unter-

richtsstunden und 

weitere 7 voll-

ständige Stunden 

oder Unterrichts-

teile, entsprechend 

der erforderlichen 

fachdidaktischen 

Kompetenz-

entwicklung,  

30 Hospitationen 

von Fachunterricht 

(à 45 Minuten) 

Dokumentation des  

 

Beobachtungs-

vorhabens und 

mind. zweier 

eigener 

Unterrichtsstunden 

(gem. Anlage 3) 

 

Durchführung des Schulpraktikums 

 Umsetzung erziehungswissenschaft-

licher, psychologischer, sozialwissen-

schaftlicher und fachdidaktischer 

Grundlagenkenntnisse in praktisches 

Handeln 

 angeleitete und eigenständige Planung, 

Durchführung und Auswertung eines 

fachdidaktischen Beobachtungs-

vorhabens 

 Analyse der Situation in der zu 

unterrichtenden Lerngruppe 

 fachliche und didaktisch-methodische 

Planung und Vorbereitung von Unter-

richtsstunden unter Berücksichtigung 

fachdidaktischer Forschungsergebnisse 

und lernzieldifferenzierender Konzepte 

 Berücksichtigung von Möglichkeiten der 

inneren Differenzierung unter beson-

derer Berücksichtigung der Sprache  

 angeleitete Durchführung eigenen 

Unterrichts 

 Reflexion der eigenen Unterrichts-

versuche in Auswertungs- und 

Beratungsgesprächen mit den 

universitären Betreuerinnen und 

Betreuern, den Mentorinnen und 

Mentoren an den Schulen und den 

Fachberaterinnen und Fachberatern 

 Teilnahme am Schulleben und dessen 

aktive Mitgestaltung (u.a. Teilnahme an 

schulischen Veranstaltungen, Sitzungen 

schulischer Gremien, Wandertagen und 

Exkursionen) 

Seminar (SE) 

 

1 SWS 

30 Stunden: 

15 Stunden 

Präsenzzeit, 

15 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung  

1 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung  

Nachbereitung des Schulpraktikums 

 Darstellung und Reflexion der eigenen 

Unterrichtsbeobachtungen und 

Unterrichtserfahrungen auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Analysen 

und Auswertungen im Praxissemester 

sowie vertiefter Auseinandersetzung 

mit fachdidaktischer, fachwissen-

schaftlicher und pädagogischer 

Fachliteratur 

 Reflexion der spezifischen 

Herausforderungen heterogener 

Lerngruppen und inklusiven Unterrichts 

 Entwicklung weiterführender Frage-/ 

Aufgabenstellungen für den weiteren 

Professionalisierungsprozess 

Modulabschluss-

prüfung 

60 Stunden 

 

2 LP: Bestehen 

 

Hausarbeit (ca. 15 Seiten/30.000 Zeichen)  

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester  2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Modul 6: Aufbaumodul Fachdidaktik [FRZ-FD I] 

[FD 2] 

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten kennen zentrale Konzeptionen, Theorien und Forschungsansätze der 

Fremdsprachendidaktik und können diese selbständig erschließen, analysieren, darstellen und beurteilen. 

Sie sind in der Lage, Fragestellungen und Ergebnisse fachdidaktischer Forschung im Hinblick auf unterrichtliche 

Handlungsfelder unter spezifischer Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der beruflichen Schulen 

und gesellschaftlicher bzw. bildungspolitischer Kontexte zu reflektieren. 

Die Studentinnen und Studenten setzen sich exemplarisch mit fremdsprachendidaktischen Fragestellungen aus 

den Bereichen Heterogenität und Inklusion sowie weiteren zentralen Problemfeldern des Fremdsprachenlehrens 

und -lernens auseinander und können ihre Überlegungen und Ergebnisse mittels fundierter Kompetenzen im 

wissenschaftlichen Arbeiten strukturiert und reflektiert in angemessener mündlicher wie schriftlicher Form 

darstellen. Die Studentinnen und Studenten sind zudem in der Lage, fachdidaktische Gegenstände und 

Methoden im Hinblick auf Professionalisierungsprozesse zu reflektieren und für diese nutzbar zu machen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

keine 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

Leistungspunkte und 

Voraussetzung für 

deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Seminar (SE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Inklusion und Heterogenität 

Die Studentinnen und Studenten setzen sich 

mit folgenden Fragestellungen auseinander: 

 Theorie und Praxis von Heterogenität 

und Differenzierung/ Individualisierung 

im Fremdsprachenunterricht 

 Heterogenität der individuellen 

Lernvoraussetzungen 

 adressatengerechte Lernarrangements 

und Formen der Leistungsmessung 

Seminar (SE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Problemfelder des Fremdsprachenlehrens und 

-lernens 

Die Studentinnen und Studenten setzen sich 

vertieft mit ausgewählten 

fremdsprachendidaktischen Prinzipien, 

Methoden sowie fremdsprachendidaktischen 

Konzeptionen und den damit verbundenen 

Fragestellungen auseinander, z. B.: 

 Aufgaben-, Kommunikations-, 

Lernerorientierung 

 methodische Gestaltung von Lehr- und 

Lernprozessen 

 Dimensionen fremdsprachlicher 

Kompetenzen 

Modulabschluss-

prüfung 

30 Stunden 

 

1 LP: Bestehen 

 

 

Hausarbeit (ca. 7–8 Seiten/15.000 Zeichen)  

oder  

Mündliche Prüfung (ca. 20–25 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester  2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Modul 7: Transfermodul Fachdidaktik [FRZ-FD II] 

[FD 2] 

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten verfügen über vertiefte Kenntnisse fremdsprachendidaktischer Konzepte, 

Theorien und Forschungsansätze inkl. aktueller Forschungsmethoden und -ergebnisse. Sie können auf dieser 

Grundlage ihre eigenen Lehrerfahrungen und Beobachtungen fremden Unterrichts reflektieren und daraus 

weiterführende Fragestellungen, unterrichtliche Handlungsalternativen und individuelle professionsbezogene 

Entwicklungsaufgaben ableiten. Dabei berücksichtigen sie die spezifischen Anforderungen der beruflichen 

Schulen. 

Sie sind in der Lage, an fachdidaktischen Forschungsvorhaben mitzuwirken bzw. ein eigenes 

Forschungsvorhaben oder kleinere Studien selbständig zu konzipieren, durchzuführen und wissenschaftlich 

auszuwerten. Sie können ihre Forschungstätigkeiten und -ergebnisse aufgrund vertiefter Kompetenzen im 

wissenschaftlichen Arbeiten strukturiert und reflektiert in angemessener Form mündlich wie auch schriftlich 

darstellen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

Teilnahme an Modul 5: „Planung, Durchführung und Reflexion von Französischunterricht (Schulpraktikum)“ und 

an Modul 6: „Aufbaumodul Fachdidaktik“ 

Erläuterung des Lehrangebots: 

Wird die Masterarbeit in der Fachwissenschaft Französisch, im anderen Fach oder in den Bildungswissenschaften 

geschrieben, ist ein zweites Seminar zu Perspektiven fachdidaktischer Forschung zu belegen. 

Das Kolloquium ist zu belegen, wenn die Masterarbeit in der Fachdidaktik Französisch geschrieben wird. 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

Leistungspunkte und 

Voraussetzung für 

deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Seminar (SE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Perspektiven fachdidaktischer Forschung 

 vertiefte Auseinandersetzung mit 

ausgewählten fachdidaktischen 

Prinzipien, Methoden, Konzeptionen und 

Fragestellungen  

 Rezeption, Anwendung und kritische 

Reflexion von Forschungsmethoden in 

der Fremdsprachendidaktik 

 theoriebasierte Entwicklung, 

Strukturierung und Bearbeitung 

fachdidaktischer Fragestellungen  

Seminar (SE) 

oder 

Kolloquium 

(KO) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Perspektiven fachdidaktischer Forschung 

Themen und Inhalte siehe oben 

 

Kolloquium 

Entwicklung eines eigenen fachdidaktischen 

Forschungsprojektes 

 

Modulabschluss-

prüfung 

30 Stunden 

 

1 LP: Bestehen 

 

Hausarbeit (ca. 7–8 Seiten/15.000 Zeichen)  

oder  

Mündliche Prüfung (ca. 20–25 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester  2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Modul 8: Masterarbeit Leistungspunkte: 15 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten bearbeiten selbständig innerhalb einer vorgegebenen Frist eine 

wissenschaftliche Aufgabenstellung aus dem Spektrum des Faches Französisch (Fachwissenschaft oder 

Fachdidaktik). Im Hinblick auf die Aufgabenstellung wenden sie reflektiert und funktional wissenschaftliche 

Methoden und Hilfsmittel an, sind in der Lage, Positionen des wissenschaftlichen Diskurses zu reflektieren und 

aufeinander zu beziehen. Sie können einen umfangreicheren wissenschaftlichen Text konzipieren, formulieren 

und nach den Regeln wissenschaftlichen Schreibens und Zitierens erstellen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Erfolgreicher Abschluss der Module 2, 4, und 6 

Modulabschluss-

prüfung 

450 Stunden 15 LP: Bestehen Hausarbeit (ca. 50 Seiten/100.000 Zeichen) 

Dauer 12 Wochen   

Beginn des 

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Überfachlicher Wahlpflichtbereich für andere Masterstudiengänge 

Modul 9: Sprache, Literatur, Kultur und fremdsprachliche Bildung: 

Perspektiven des Weltverstehens 

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studentinnen und Studenten reflektieren Sprach-, Literatur-/Kulturwissenschaft, Fachdidaktik und 

Sprachlehre als Praktiken des Verstehens von Welt im weitesten Sinn.  

Hierzu machen sie sich exemplarisch mit Gegenständen, Fragestellungen sowie Methoden und Erkenntnisweisen 

ausgewählter Disziplinen des Faches  Französisch vertraut und erkunden deren historische bzw. gegenwärtige 

Bedeutung im Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen und institutionellen Kontexten und Anwendungsfeldern. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 

Sprachniveau B2 in Französisch 

Erläuterung des Lehrangebots: 

Zur Auswahl stehen die Option A und die Option B. In beiden Optionen kann ein Seminar (SE) mit 3 LP durch 

ein Projekttutorium (PT) mit 3 LP ersetzt werden. 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, 

Workload in 

Stunden 

Leistungspunkte und 

Voraussetzung für 

deren Erteilung 

Themen, Inhalte 

Option A: Kombimodul Sprachpraxis + Fachwissenschaft oder Fachdidaktik 

Übung (UE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Themen und Inhalte einer in Modul 3 oder 4 

angebotenen Übung oder einer eigens für 

dieses Modul angebotenen Übung 

Seminar (SE) 

 

2 SWS 

90 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

65 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung(en) 

3 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (2 LP bzw. 

1,5 LP)  

sowie 

Arbeitsleistung(en) 

(1 LP bei Wahl FW-

SE bzw. 1,5 LP bei 

Wahl FD-SE)  

gem. Anlage 3 

Themen und Inhalte eines in Modul 1 oder 2 

angebotenen Seminars oder eines eigens für 

dieses Modul angebotenen Seminars 

oder 

Themen und Inhalte eines in Modul 6 oder 7 

angebotenen Seminars (Hier erhöhen sich die 

Arbeitsleistungen um 1 LP gegenüber der 

Beschreibung in Modul 6 oder 7.) 

Option B: Kombimodul Fachdidaktik + Fachwissenschaft  

Seminar (SE) 

 

2 SWS 

60 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

35 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung 

2 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (1,5 LP) 

sowie eine Arbeits-

leistung (0,5 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Themen und Inhalte eines in Modul 6 oder 7 

angebotenen Seminars oder eines eigens für 

dieses Modul angebotenen Seminars 
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Seminar (SE) 

 

2 SWS 

90 Stunden: 

25 Stunden 

Präsenzzeit, 

65 Stunden  

Vor- und Nach-

bereitung der 

Lehrveranstaltung 

und der speziellen 

Arbeitsleistung(en) 

3 LP: Teilnahme, 

Vor- und Nach-

bereitung (2 LP) 

sowie Arbeits-

leistung(en) (1 LP) 

gem. Anlage 3 

 

Themen und Inhalte eines in Modul 1 oder 2 

angebotenen Seminars oder eines eigens für 

dieses Modul angebotenen Seminars 

 

 

Modulabschluss-

prüfung 

keine 

 

  

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester  2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester  Sommersemester 
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Anlage 2: Idealtypischer Studienverlaufsplan 

Französisch als Zweites Fach1 

Hier finden Sie eine Verteilung der Module auf die Semester, die einem idealtypischen, aber nicht verpflichtenden Studienverlauf entspricht. 

Module 
LP 
inkl. 

MAP 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Pflichtbereich (42 LP) 

2 
Sprach- und Literatur-/ 
Kulturwissenschaft 

11 
SE 3 LP/2 SWS  
SE 3 LP/2 SWS 

SE 3 LP/2 SWS   

4 Sprachpraxis 9 
UE 2 LP/2 SWS 
UE 2 LP/2 SWS  

UE 2 LP/2 SWS  
UE 2 LP/2 SWS 

  

5 
Planung, Durchführung und 
Reflexion von Französischunterricht 
(Schulpraktikum)  

12  
SE 2 LP/2 SWS 

SPR 0,5 LP2 
SPR 6,5 LP 

SE 1 LP/1 SWS 
 

6 Aufbaumodul Fachdidaktik 5 SE 2 LP/2 SWS SE 2 LP/2 SWS   

7 Transfermodul Fachdidaktik 5    

SE 2 LP/2 SWS 
 

SE 2 LP/2 SWS 
oder 

KO 2 LP/2 SWS 

Hinzu kommen das Erste Fach (37 LP), die Fach- oder professionsbezogene Ergänzung (5 LP), die Studienanteile Bildungswissenschaften und 
Sprachbildung (21 LP) und die Masterarbeit (15 LP). 

Gesamtbelastung 

 LP   32 LP 28 LP 30 LP 30 LP 

 
 

                                                           
1
 Ein Aufenthalt an einer ausländischen Universität bzw. einer Partnerschule im Ausland ist nach individueller Beratung und Absprache möglich. Für die Anrechnung der  

an der ausländischen Universität erbrachten Studienleistungen und Prüfungen bzw. des Praktikums wird ein Learning Agreement abgeschlossen. 

 
2
 0,5 LP Anteil Schulpraktikum im Sommersemester (September) 
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Anlage 3: Spezielle Arbeitsleistungen  

 LP Workload in 

Std. 

Gruppe 1 – 0,5 LP 

Intensivierte Vor- und Nachbereitung (Vor- und Nachbereitung, die über die übliche Vor- 

und Nachbereitung hinausgeht, z. B. aufgrund eines erhöhten Lesepensums, besonderer 

Rechercheaufgaben oder schriftlich auszuarbeitender, v. a. sprachpraktischer 

Übungsaufgaben) 

0,5 15 

Mitgestaltung einer Lehrveranstaltungssitzung (z. B. Referat, Moderation, 

Abschlussdiskussion) (ca. 15–20 Min.)  

0,5 15 

Vorbereitung auf und Teilnahme an/Moderation einer Diskussionsrunde (ca. 45 Min.)  0,5 15 

Eine oder mehrere Kurzpräsentationen bzw. Referate (insgesamt ca. 20 Min.) 0,5 15 

Vorbereitung und Durchführung von speeches, debates, Entwurf eines Auswertungsbogens 

für Vorträge und Debatten 

0,5 15 

Vorbereitung auf und Teilnahme an flash debates: Verschiedene Standpunkte spontan und 

überzeugend vertreten 

0,5 15 

Übungen zum Hörverständnis in Eigenregie 0,5 15 

Lesen und Referieren (ca. 20 Min.) von Forschungsliteratur 0,5 15 

Schriftliche Arbeit (z. B. Essay, Thesenpapier, Stellungnahme und andere Textsorten) oder 

mehrere schriftliche Arbeiten im Umfang von insgesamt ca. 6.000 Zeichen (ca. 3 Seiten) 

0,5 15 

Schriftlicher Test (ca. 45 Min.) und Vorbereitung 0,5 15 

Erstellung von Postern, Portfolios, Journals, response papers, Sitzungsprotokollen, 

Abstracts, Exzerpten, Exposés, Forschungsskizzen (insgesamt ca. 6.000 Zeichen) 

0,5 15 

Multimediale Arbeitsleistung oder Portfolio mehrerer multimedialer Arbeitsleistungen 0,5 15 

Blog und Blogeinträge, Posts, Wikis, Forenbeiträge, Erstellung/Bearbeitung von Aufgaben 

in Verbindung mit elektronischen Lernplattformen 

0,5 15 

Analyse und Erprobung des Umgangs mit online/offline-Lernsoftware und netzbasierten 

Lehr-/Lernwerkzeugen und -umgebungen und Bericht (ca. 15 Min.) 

0,5 15 

Videografische Auswertung eigenen schulischen Unterrichts und eigener Beiträge zu 

Lehrveranstaltungen 

0,5 15 

Performative Darstellungen (Standbilder, Szenen, Darstellendes Spiel) 0,5 15 

Einarbeitung in und Benutzung von kostenlos erhältlicher Software (z. B. für 

Phonetikanalyse) und schriftliche/mündliche Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse 

0,5 15 

Planung, Organisation und Durchführung eines kleineren empirischen Forschungsvorhabens 

(Erhebung, Analyse und Auswertung von empirischen Daten z. B. im Rahmen der Lerner-, 

Akteurs-, oder Unterrichtsforschung) 

0,5 15 

Planung, Durchführung und Auswertung von (Expertinnen- und Experten-)Interviews 

innerhalb und außerhalb der HU 

0,5 15 

Sprachdatenerhebung durch Befragung von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern, 

explorative Datenstudien mit verschiedenem Sprachmaterial 

0,5 15 

Dokumentation des Unterrichtpraktikums (Praxissemester): Dokumentation des 

Beobachtungsvorhabens (Planung, Durchführung, Ergebnisse) sowie mindestens zweier 

selbständig konzipierter und durchgeführter Unterrichtsstunden 

0,5 15 

Planung, Organisation, Durchführung, Auswertung von Unterrichtsinszenierungen (z. B. 

Microteaching) 

0,5 15 

Teilnahme an und Auswertung von Einzel- und Gruppenhospitationen an schulischen und 

außerschulischen Lernorten 

0,5 15 

Selbständige Gruppenarbeitsprojekte zu ausgewählten Aspekten des Seminarthemas 

innerhalb oder außerhalb der Lehrveranstaltung mit Vorstellung der Projektergebnisse  

(in innovativen Formaten) 

0,5 15 

Kombination von mehreren speziellen Arbeitsleitungen, wobei der Gesamtworkload  

von 15 Std. nicht überschritten wird 

0,5 15 
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 LP Workload in 

Std. 

Gruppe 2 – 1 LP 

Intensivierte Vor- und Nachbereitung (Vor- und Nachbereitung, die über die übliche Vor- 

und Nachbereitung hinausgeht, zum Beispiel aufgrund eines erhöhten Lesepensums, 

besonderer Rechercheaufgaben oder schriftlich auszuarbeitender Übungsaufgaben) 

1 30 

Mitgestaltung einer Lehrveranstaltungssitzung (z. B. Referat, Moderation, 

Abschlussdiskussion) (ca. 30–45 Min.) 

1 30 

Eine oder mehrere Kurzpräsentationen bzw. Referate (insgesamt ca. 45 Min.) 1 30 

Lesen und Referieren (ca. 45 Min.) von Forschungsliteratur 1 30 

Schriftliche Arbeit (z. B. Essay, Thesenpapier, Stellungnahme und andere Textsorten) oder 

mehrere schriftliche Arbeiten im Umfang von insgesamt ca. 12.000 Zeichen (ca. 6 Seiten) 

1 30 

Schriftlicher Test (90 Minuten) und Vorbereitung 1 30 

Erstellung von Postern, Portfolios, Journals, response papers, Sitzungsprotokollen, 

Abstracts, Exzerpten, Exposés, Forschungsskizzen (ca. 12.000 Zeichen) 

1 30 

Multimediale Arbeitsleistung oder Portfolio mehrerer multimedialer Arbeitsleistungen 1 30 

Analyse und Erprobung des Umgangs mit online/offline-Lernsoftware und netzbasierten 

Lehr-/Lernwerkzeuge und -umgebungen und Bericht (ca. 30 Min.) 

1 30 

Einarbeitung in und Benutzung von kostenlos erhältlicher Software (z. B. für 

Phonetikanalyse) und schriftliche/mündliche Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse 

1 30 

Planung, Organisation und Durchführung kleinerer empirischer Forschungen (Erhebung, 

Analyse und Auswertung von empirischen Daten) 

1 30 

Planung, Durchführung und Auswertung von (Expertinnen- und Experten-)Interviews 

innerhalb und außerhalb der HU 

1 30 

Sprachdatenerhebung durch Befragung von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern, 

explorative Datenstudien mit verschiedenem Sprachmaterial 

1 30 

Selbständige Gruppenarbeitsprojekte zu ausgewählten Aspekten des Seminarthemas 

innerhalb oder außerhalb der Lehrveranstaltung mit Vorstellung der Projektergebnisse  

(in innovativen Formaten) 

1 30 

Kombination von schriftlicher Arbeit (ca. 6.000 Zeichen) und Kurzpräsentation  

(ca. 15 Min.) 

1 30 

Planung, Organisation, Durchführung, Auswertung von Unterrichtsinszenierungen  

(z. B. Microteaching) 

1 30 

Kombination von mehreren speziellen Arbeitsleitungen, wobei der Gesamtworkload  

von 30 Std. nicht überschritten wird 

1 30 
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Fachspezifische Prüfungsordnung 
für das lehramtsbezogene Masterstudium im Fach 

„Französisch“ (für das Lehramt an beruflichen 

Schulen)  
 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 24. Oktober 

2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-

Universität zu Berlin Nr. 47/2013 vom 28. Oktober 

2013) hat der Fakultätsrat der Philosophischen 

Fakultät II am 15. April 2015 die folgende 

Prüfungsordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Regelstudienzeit 

§ 3 Prüfungsausschuss 

§ 4 Gesamtnote 

§ 5 Akademischer Grad 

§ 6 In-Kraft-Treten 

 

Anlage: Übersicht über die Prüfungen  

 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Prüfungsordnung enthält die fachspezifischen 

Regelungen für das lehramtsbezogene Master-

studium im Fach Französisch (für das Lehramt an 

beruflichen Schulen). Sie gilt in Verbindung mit der 

fachspezifischen Studienordnung für das lehramts-

bezogene Masterstudium im Fach Französisch (für 

das Lehramt an beruflichen Schulen), der Studien- 

und Prüfungsordnung der Studienanteile Bildungs-

wissenschaften und Sprachbildung sowie der 

Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von 

Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-

Universität zu Berlin (ZSP-HU) in ihren jeweils 

geltenden Fassungen. 

 

§ 2 Regelstudienzeit 

Der lehramtsbezogene Masterstudiengang hat eine 

Regelstudienzeit von vier Semestern. 

 

§ 3 Prüfungsausschuss 

Für die Prüfungsangelegenheiten des lehramts-

bezogenen Masterstudiums im Fach Französisch ist 

der Prüfungsausschuss Fremdsprachliche Philolo-

gien zuständig. 

 

§ 4 Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote des Zweiten Fachs wird aus den 

Noten der Modulabschlussprüfungen der Fachwis-

senschaft und Fachdidaktik, gewichtet nach den 

                                                           

  Die Universitätsleitung hat die Prüfungsordnung am  

   20. Juli 2015 bestätigt. 

gemäß Anlage für die Module ausgewiesenen 

Leistungspunkten, berechnet. 

 

(2) Modulabschlussprüfungen, die nicht benotet wer-

den oder im Rahmen einer Anrechnung mangels 

vergleichbarer Notensysteme lediglich als „bestan-

den“ ausgewiesen werden, sowie die für die entspre-

chenden Module ausgewiesenen Leistungspunkte 

werden bei den Berechnungen nach Abs. 1 nicht 

berücksichtigt. 

 

§ 5 Akademischer Grad 

Wer den lehramtsbezogenen Masterstudiengang 

erfolgreich abgeschlossen hat, erlangt den akademi-

schen Grad „Master of Education“ (abgekürzt 

„M.Ed.“). 

 

§ 6 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studentin-

nen und Studenten, die ihr Studium nach dem In-

Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung aufnehmen 

oder nach einem Hochschul-, Studiengangs- oder 

Studienfachwechsel fortsetzen. 

 

(3) Für Studentinnen und Studenten, die ihr 

Studium vor dem In-Kraft-Treten dieser Prüfungs-

ordnung aufgenommen oder nach einem Hoch-

schul-, Studiengangs- oder Studienfachwechsel 

fortgesetzt haben, gilt die Fachübergreifende 

Prüfungsordnung für das Masterstudium für das 

Lehramt (120 Studienpunkte) vom 9. Januar 2007 

(Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin Nr. 99/2007), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 30. August 2011 (Amtliches Mittei-

lungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 

Nr. 49/2011), in Verbindung mit der fachspezifi-

schen Anlage des Faches Französisch vom  

19. Dezember 2007 zur Fachübergreifenden 

Prüfungsordnung für das Masterstudium für das 

Lehramt (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-

Universität zu Berlin Nr. 112/2007), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 03. November 2008 

(Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-

Universität zu Berlin Nr. 61/2008), übergangsweise 

fort. Ab dem Wintersemester 2016/17 können sie 

alternativ
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diese Prüfungsordnung einschließlich der 

zugehörigen Studienordnung wählen. Die Wahl 

muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro 

erklärt werden und ist unwiderruflich. § 1 Satz 2 

bleibt unberührt. Mit Ablauf des 30. September 

2018 tritt die fachspezifische Anlage des Faches 

Französisch vom 19. Dezember 2007 zur Fach-

übergreifenden Prüfungsordnung für das Master-

studium für das Lehramt, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 3. November 2008 (Amtliches Mit-

teilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 

Nr. 61/2008), außer Kraft. Das Studium wird dann 

auch von den in Satz 1 benannten Studentinnen 

und Studenten nach dieser Prüfungsordnung fort-

geführt. Bisherige Leistungen werden entsprechend 

§ 110 ZSP-HU berücksichtigt. 

 

(4) Die in Abs. 3 festgelegte Frist kann im Einzelfall 

aufgrund besonderer persönlicher Lebensumstände 

der Studentin oder des Studenten verlängert 

werden. Die Entscheidung trifft der für das Erste 

Fach zuständige Prüfungsausschuss auf schriftli-

chen Antrag. In diesen Fällen behält die fachspezi-

fische Anlage des Faches Französisch vom 

19. Dezember 2007 zur Fachübergreifenden 

Prüfungsordnung für das Masterstudium für das 

Lehramt, zuletzt geändert durch Satzung vom 3. 

November 2008 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 61/2008), ihre 

Gültigkeit bis zum Ende der Fristverlängerung. 
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Anlage: Übersicht über die Prüfungen  

 

Zweites Fach im lehramtsbezogenen Masterstudiengang (42 LP) 

 

Nr. des 

Moduls 

Name des Moduls 

 

 

LP des 

Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen  

für die Prüfung  

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf.  

Sprache der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 

ZSP-HU 

Benotung 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik  

2 Sprach- und Literatur-/Kulturwissenschaft 11 keine Mündliche Prüfung (ca. 45 Minuten),  

die zu gleichen Teilen aus Sprachwissenschaft 

sowie Literatur- und Kulturwissenschaft besteht. 

Die Prüfung eines dieser Teile erfolgt in der 

Fremdsprache. 

ja 

4 Sprachpraxis 9 keine Klausur (120 Minuten)  

oder  

Mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten) 

ja 

5 Planung, Durchführung und Reflexion von 

Französischunterricht (Schulpraktikum) 

12 keine Hausarbeit (ca. 15 Seiten/30.000 Zeichen) ja 

6 Aufbaumodul Fachdidaktik 5 keine Hausarbeit (ca. 7–8 Seiten/15.000 Zeichen)  

oder  

Mündliche Prüfung (ca. 20–25 Minuten) 

nein 

7 Transfermodul Fachdidaktik 5 keine Hausarbeit (ca. 7–8 Seiten/15.000 Zeichen)  

oder  

Mündliche Prüfung (ca. 20–25 Minuten) 

ja 

 

Masterarbeit (15 LP) 

 

Nr. des 

Moduls 

Name des Moduls LP des 

Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 

für die Prüfung  

 

Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. Sprache 

der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-HU 

Benotung 

8 Masterarbeit 15 Erfolgreicher Abschluss der Module 2, 4, 

und 6 

Hausarbeit (ca. 50 Seiten/100.000 Zeichen) 

Bearbeitungszeit: 12 Wochen 

ja 
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Überfachlicher Wahlpflichtbereich für andere Masterstudiengänge (5 LP) 

 

Nr. des 

Moduls 

Name des Moduls 

 

 

LP des 

Moduls 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 

für die Prüfung  

 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. 

Sprache der Prüfung im Sinne des § 108 Abs. 2 

ZSP-HU 

Benotung 

9 Sprache, Literatur, Kultur und 

fremdsprachliche Bildung:  

Perspektiven des Weltverstehens 

5 keine keine nein 

 

 

 


